
von Aufwand-Nutzen-Denken und ähnli
chem hüten müssen. Statt dessen ist das 
Prinzip der Optimierung des Vorgehens zur vol
len Geltung zu bringen, das unter dem Pri
mat sachlich korrekter Wahrheitsfeststellung 
zum Zwecke der Verwirklichung sozialisti
scher Gerechtigkeit steht.

3. Die stärkere Beachtung der objektiven Zu
sammenhänge zwischen „Innen“ und „Au
ßen“ ermöglicht differenziertere Schlüsse 
auf die Beziehungen zwischen der Art und 
Weise eines objektiven Verhaltens und sei
nen subjektiven Grundlagen und Entste
hungsgründen und zwingt nicht zuletzt 
dazu, zu beachten, daß der Mensch auch im 
Sozialismus in „unglückselige Verstrickung“ 
geraten kann. Stellt man beispielsweise im 
Kontext zur gegebenen objektiven Hand
lungssituation die Frage nach den vorhande
nen Kenntnissen, Fähigkeiten sowie Kon- 
troll- und Korrekturmöglichkeiten beim 
Handeln, so lassen sich auch die Zusam
menhänge zwischen objektiven Faktoren der 
Handlungssituation und dem geistigen Hin
tergrund des Verhaltens, den Einstellungen, 
Emotionen und Willensqualitäten sowie 
mitwirkenden Charaktereigenschaften bes
ser, angemessener und zuverlässiger klären. 
Ein solches Vorgehen kann dazu beitragen, 
daß die strafrechtliche Schuld vorurteils
freier, fundierter, aber auch verständnisvol
ler und differenzierter festgestellt wird, die 
Grenzziehung zwischen Vorsatz und Fahr
lässigkeit gediegener und nicht zuletzt in
nerhalb des Fahrlässigkeitsbereiches ein hö
heres Maß an Objektivität bei der Bestim
mung der jeweiligen Fahrlässigkeitsform
erreicht wird. ,■ *

4. Die stärkere Berücksichtigung der inneren 
Zusammenhänge und des wechselseitigen 
Bedingtseins zwischen den Funktionsein
heiten der Handlung und ihren Niveauebe
nen ermöglicht eine differenziertere Ausge
staltung rechtlicher Maßnahmen einschließ
lich der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit. Der Erziehungs- 4ind 
Wiedergutmachungsgedanke kann der Per
sönlichkeitsstruktur entsprechend verwirk
licht werden. Hilfen zur besseren Bewälti
gung der gesellschaftlichen, beruflichen, 
tätigkeitsspezifischen und anderer Anforde
rungen sowie objektiver und/oder subjekti
ver Konflikte können spezifischer ausgestal
tet werden.

4.2.1.3.
Die soziale und rechtliche Charakteristik 
der Handlung als Straftat
Straftaten sind Handlungen mit bestimmten Eigen
schaften,, die ihren Charakter als kriminelle Tat 
- als Vergehen oder Verbrechen - begründen 
und sie dadurch von anderen Handlungen (zum 
Beispiel auch von Rechtsverletzungen anderer 
Art, von Moral- und Disziplinverstößen) unter
scheiden. Die Eigenschaften einer Straftat erge
ben sich aus ihrem Verhältnis zu bestimmten 
Sphären des Lébens in der sozialistischen Ge
sellschaft, namentlich der gesellschaftlichen Le
benssicherung, der Staats- und Rechtsordnung 
und der Sittlichkeit, also aus ihrem komplexen 
Systembezug zur sozialistischen Gesellschaft. 
Das Bestimmende dieses Verhältnisses besteht 
darin, daß die Straftat als bewußtes Handeln ei
nes Menschen - in unterschiedlicher Qualität, 
in unterschiedlichem Umfang - die Funktion 
grundlegender Lebensverhältnisse und -bezie- 
hungen der sozialistischen Gesellschaft oder die 
Lebensgrundlagen ihrer Mitglieder beeinträch
tigt, stört, schädigt oder gar in ihrem Bestand 
angreift.

Der Begriff „Eigenschaften der Straftaten“ 
soll diese komplizierte, komplexe und in sich 
verschlungene Dialektik von Straftat, Täter, Ge
sellschaft widerspiegeln; er stellt jedoch eine ge
wisse Vereinfachung dar und darf daher auch 
nur als Orientierungshilfe für tiefere Erkennt
nisse der sozialen Qualität und Relevanz der je
weiligen konkreten Straftat, und nicht als dog
matischer Ersatz für eigene schöpferische 
Leistung der Organe der Rechtspflege genom
men werden.

Die Straftat ist ihrem Wesen nach ein antiso
ziales, sozial destruktives, spontan-anarchisches, ge
sellschaftsblindes, unsittliches und Unrechtes Sozial
verhalten. Sie widerspricht den elementaren 
rechtlichen und sittlichen Grundregeln des so
zialen Zusammenlebens in der sozialistischen 
Gesellschaft bzw. der notwendigen und unerläß
lichen Respektierung der sozialistischen Staats
macht in ihrer Existenz und Wirkungsweise. 
Damit läuft sie zugleich den objektiven Struk
tur- und Entwicklungsgesetzen der sozialisti
schen Gesellschaft und den hierdurch bestimm
ten Grundinteressen der Arbeiterklasse und der 
mit ihr verbündeten anderen Werktätigen sowie 
den sich daraus ergebenden objektiven Erfor
dernissen für das gesellschaftliche und persönli
che Verhalten der Menschen zuwider. Die Straf
tat verletzt Regeln des sozialistischen Rechts
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